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BUNDESGESETZBLATT 
FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH 

Jahrgang 2004  Ausgegeben am 9. Juni 2004  Teil II 

235. Verordnung: Änderung der Zustellformularverordnung 1982 

235. Verordnung der Bundesregierung, mit der die Zustellformularverordnung 1982 
geändert wird 

Auf Grund der §§ 27, 34 und 36 des Zustellgesetzes, BGBl. Nr. 200/1982, zuletzt geändert durch das 
Bundesgesetz BGBl. I Nr. 10/2004, wird verordnet: 

Die Zustellformularverordnung 1982, BGBl. Nr. 600, zuletzt geändert durch die Verordnung 
BGBl. II Nr. 493/1999, wird wie folgt geändert: 

1. In den §§ 1 und 2 wird nach der einleitenden Wortfolge „Für Zustellungen“ die Wortfolge „gemäß 
Abschnitt II des Zustellgesetzes“ eingefügt. 

2. Nach § 3 wird folgender § 3a eingefügt: 
„§ 3a. (1) Für Zustellungen nach dem Abschnitt III des Zustellgesetzes sind die in der Anlage 

angeschlossenen, einen Bestandteil dieser Verordnung bildenden Formulare 7/1 und 7/2 (zu den §§ 34 
und 36 des Zustellgesetzes: Verständigung von der Bereithaltung eines elektronischen Dokuments zur 
Zustellung) zu verwenden. 

(2) Das Formular 7/1 ist für die erste und die zweite, jeweils elektronisch erfolgende Verständigung 
bestimmt. Das Formular 7/2 ist für die dritte, nicht-elektronisch erfolgende Verständigung heranzuziehen. 

(3) Im Formular 7/1 ist in den mit „< >“ gekennzeichneten Feldern die jeweils zutreffende 
Ausprägung der Information einzusetzen. 

(4) Die in Abs. 1 vorgesehenen Formulare können, insbesondere wenn es die 
automationsunterstützte Handhabung der Verfahrensvorschriften erleichtert, auch in anderen Formaten 
verwendet werden.“ 

3. Dem § 4 wird folgender Abs. 3 angefügt: 
„(3) Die §§ 1, 2 und 3a sowie die Anlage in der Fassung der Verordnung BGBl. II Nr. 235/2004 

treten mit Ablauf des Tages der Kundmachung der genannten Verordnung in Kraft.“ 

4. Der Anlage werden folgende Formulare 7/1 und 7/2 angefügt: 
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<DATUM> 

Verständigung von der elektronischen Zustellung 
eines behördlichen elektronischen Dokuments 

 
Absender: <ABSENDER> 

Geschäftszahl: <GESCHÄFTSZAHL> 

Empfänger: <NAME | BEZEICHNUNG> 

Zustellung < „mit“ | „ohne“ > Zustellnachweis 

Das Dokument ist abzuholen bei Ihrem Zustelldienst unter <ADRESSE> 

Versendung der ersten Verständigung erfolgt am <DATUM> 

Versendung der zweiten Verständigung erfolgt am <DATUM> 

Ende der einwöchigen Abholfrist am <DATUM>, 24.00 h 

<ELEKTRONISCHE SIGNATUR DES ZUSTELLDIENSTES> 

 

Wichtige Informationen ! 
Falls das Dokument in der Zwischenzeit abgeholt wurde, ist diese Verständigung 

gegenstandslos. 

Die Rechtswirkungen der Zustellung, insbesondere der Beginn des Laufes von 

Rechtsmittelfristen, treten mit dem Zeitpunkt der elektronischen Abholung, spätestens 

jedoch eine Woche nach dem Tag der Versendung der ersten Verständigung ein. 

(Dieser Tag sowie das Ende der einwöchigen Abholfrist sind im vorliegenden 

Formular angegeben.) Stellt sich nachträglich heraus, dass die Verständigung an die 

dem Zustelldienst bezeichnete Abgabestelle wegen länger dauernder Abwesenheit 

des Empfängers nicht erfolgreich war, so wird die Zustellung erst an dem der 

Rückkehr an die Abgabestelle folgenden Tag wirksam. 

Der Nachweis der Zustellung wird durch Ihre elektronische Signatur beim Abholen 

des Dokuments erbracht. 

Unabhängig vom Eintritt der Zustellwirkung steht Ihnen das Dokument bei Ihrem 

Zustelldienst unter der angegebenen elektronischen Adresse noch für zwei Wochen 

nach Ende der einwöchigen Abholfrist gespeichert zur Verfügung. 
Formular 7/1 zu den §§ 34 und 36 des Zustellgesetzes 
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Schüssel  Gorbach  Ferrero-Waldner  Gehrer Grasser Rauch-Kallat 

Strasser  Böhmdorfer  Platter Pröll  Haupt Bartenstein 
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